
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitglieder,

wir nähern uns dem Ende eines 
ereignisreichen Jahres. Wir hoffen, 
Sie finden die Zeit, einen Gang run-
terzuschalten. Wir hoffen, Sie finden 
die Zeit für Reflexion, für Dank und 
auch für die Vorfreude auf eine viel-
versprechende Zukunft. Auch wir 
möchten die Gelegenheit nutzen, um 
auf bedeutsame Ereignisse und Ent-
wicklungen zurückzublicken und 
gleichzeitig einen Blick auf das kommende Jahr 
zu werfen.

2023 war geprägt von Momenten, die unsere 
Wirtschaftsstufe und unseren Verband geformt 
haben. Wir haben zusammen Herausforderungen 
gemeistert und uns den stetig verändernden wirt-
schaftlichen und politischen Bedingungen 
gestellt. Ihre Unterstützung, Ihre Ideen und Ihre 
Zusammenarbeit sind der Grundpfeiler für den 
Erfolg unseres Verbandes! Wir schätzen Ihre 
Loyalität und sind dankbar für die Gelegenheit, 
gemeinsam an der Stärkung unserer Branche zu 
arbeiten. Der Groß- und Außenhandel ist im ver-
gangenen Jahr stark aufgetreten, das hat sich 
auch auf unserem großen Verbandstag im Juli im 
Haus der bayerischen Wirtschaft in München 
gezeigt.

Geprägt war 2023 zweifelsohne durch die 
schrecklichen Kriege in der Ukraine und in Nah-
ost, Jedes Opfer – Zivilisten genauso wie Solda-
tinnen und Soldaten – ist ein Opfer zu viel. Lassen 
Sie uns an dieser Stelle auch klar formulieren: 
Hass und Gewalt müssen wir entschlossen ent-
gegentreten. Das ist Aufgabe und Pflicht eines 
jeden in unserer Demokratie. 

Wir stehen zudem vor immensen wirtschaftlichen 
Herausforderungen: Seien es die steigenden Kos-
ten für Energie oder die sich verändernde globale 
Konjunktur. Doch inmitten dieser Herausforde-
rungen liegt auch die Chance für Innovation und 
neue Ansätze. Wir sind zuversichtlich, dass 
unsere Wirtschaftsstufe mit vereinten Kräften und 

klugen Entscheidungen auch aus den aktuellen 
Krisen gestärkt hervorgehen wird.

Die bayerische Wirtschaft ist auch auf eine kluge, 
klare und nachhaltige Politik der neuen und zu 
großen Teilen bestätigten Landesregierung ange-
wiesen. Ein wichtiges Anliegen hat der LGAD 
gegenüber zahlreichen Kabinettsmitgliedern 
direkt nach der Wahl erneut deutlich formuliert: 
Der Großhandel muss bei der Politik noch stärker 
Gehör finden. Dabei ist eine stärkere Einbindung 
des Großhandels in politische Entscheidungen im 
Interesse der gesamten Wirtschaft. Denn der 

Ihr Christian Klingler
Hauptgeschäftsführer

Ihr Christoph Leicher
Präsident

Großhandel sichert als Wirtschafts-
stufe die Lieferketten und damit die 
Versorgung in 95 Prozent der Bran-
chen in Deutschland. Wenn der 
Großhandel stillsteht, steht die 
gesamte Wirtschaft still. Der LGAD 
steht der neuen Landesregierung 
jederzeit als Ansprechpartner zur 
Verfügung. 

Kommen wir nun zu einem im Jahr 
2023 zentralen Thema für unsere 
Wirtschaftsstufe: Die Tarifverhand-

lungen im Groß- und Außenhandel haben im ver-
gangenen Jahr viel Zeit und Energie in Anspruch 
genommen. Bedauerlicherweise konnten wir 
auch nach acht Verhandlungsrunden mit unse-
rem Sozialpartner in Bayern den dringend benö-
tigten Durchbruch nicht erreichen. Den Beschäf-
tigten fehlen auch im Rest der Bundesrepublik 
damit leider weiterhin finanzielle Verbesserungen 
auf tariflicher Basis. Während sich die Arbeitge-
berseite zu keinem Zeitpunkt einer wirtschaftlich 
sinnvollen Lösung gesperrt hat, rückte die Arbeit-
nehmerseite nicht wirklich von ihren überzoge-
nen Forderungen ab. Eine historisch herausfor-
dernde Tarifrunde konnte damit bisher nicht zum 
Abschluss gebracht werden. Wir werden alles 
daran setzen, um zeitnah eine tragfähige Lösung 
für beide Seiten zu erzielen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein fro-
hes Weihnachtsfest und ein glückliches neues 
Jahr. Möge das kommende Jahr voller Erfolg, 
Gesundheit und gemeinsamer Errungenschaften 
sein.

Unsere Geschäftsstellen in München und Nürnberg sind über die Feiertage vom 27. bis 29. Dezember 2023 geschlossen.
Ab dem 2. Januar 2024 sind wir wieder für Sie da.

Wir

wünschen

ein frohes

und besinnliches

Weihnachtsfest sowie

ein friedliches und gesundes

neues

Jahr!
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Viel zu feiern!

75 Jahre Mitgliedschaft im LGAD 
Im Jahr 2023 feierten 15 Unternehmen ihre 
75-jährige Mitgliedschaft im LGAD. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für die langjährige Treue und 
das große Vertrauen in unsere Arbeit bei:

23. Januar 2024
Online-Fachseminar Betriebsberatung:
Hinweisgeberschutzgesetz – 
Unternehmenspflichten rechtssicher 
erfüllen

27. Februar 2024 
Online-Fachseminar Arbeitsrecht:
Das Berufsausbildungsverhältnis

12. März 2024 
Online-Fachseminar Arbeitsrecht: 
Social Media und Arbeitsrecht

19. März 2024 
Online-Fachseminar Betriebsberatung:
Ausblick 2024 – Übersicht über 
Neuerungen und Änderungen im 
Datenschutz

16. April 2024  
Online-Fachseminar Arbeitsrecht:
DSGVO: Verträge zum Datenschutz

14. Mai 2024 
Online-Fachseminar Arbeitsrecht:
Abmahnung und verhaltensbedingte 
Kündigung 

15. Mai 2024 
Online-Fachseminar Betriebsberatung:
Externe Nachfolge – Möglichkeiten 
und Vorgehensweise

18. Juni 2024 
Online-Fachseminar Betriebsberatung:
KI-Anwendungen im Unternehmen – 
Herausforderungen bei der 
Verwendung von Künstlicher 
Intelligenz

LGAD-Seminarkalender

adam kaeppel GmbH

Michael Egger GmbH & Co. KG

Paul Pinsel GmbH & Co. KG

Carl Brandt GmbH & Co. KG

Seitz + Kerler GmbH + Co. KG

Eisen Schmidt GmbH & Co. KG

Kramp GmbH

R. Pöppel GmbH & Co. KG

Heinzmann KG Autotechnik

Salz-Helmreich GmbH

Zech GmbH Fachgroßhandel 

Richter+Frenzel GmbH + Co. KG

Julius Lindner Farbenhaus GmbH & Co. KG

HELLMA Gastronomie-Service GmbH

J.N. Kreiller KG
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Zum Abschluss der diesjährigen LGAD-Politiker-
Talk-Reihe hat sich unser Vorstand im November 
mit Alexander Bartz, Mitglied im Wirtschaftsaus-
schuss des Bundestages, über die Herausforde-
rungen des Großhandels und des Außenhandels 
in der schwierigen konjunkturellen Lage ausge-
tauscht. Für den SPD-Politiker aus Vechta, der vor 
seiner Zeit im Bundestag selbst in der Privatwirt-
schaft tätig war, spielt der Großhandel für eine 
starke Wirtschaft eine besondere Rolle. Themen 
des Austausches waren u. a. Bürokratieabbau, 
Herausforderungen durch Lieferkettengesetze 
auf deutscher und europäischer Ebene sowie der 
Fachkräftemangel, die Late Payment Directive 
und der Mittelstand.

Den LGAD-Vorstandsmitgliedern ist es bei den 
Politiker:Talks ein besonderes Anliegen, die 
Sichtbarkeit und die Wahrnehmung des Groß- 
und Außenhandels bei den politischen Entschei-
dungsträgern zu erhöhen und die aktuelle Vielzahl 
an Herausforderung, wie z. B. den Bürokratieab-
bau und den Fachkräftemangel zu thematisieren.

Energiepolitischer Zick-Zack-Kurs –
die gesamte Wirtschaft braucht klare Aussagen der Politik

Gesetzesänderung GEG und die Folgen für den Handel

Wir reden KLARText” ”von Benedikt Mahr

Das Gebäude Energie Gesetz (GEG) wurden die-
ses Jahr vom Bundestag beschlossen und auf 
den Weg gebracht. Grundsätzlich richtig, denn 
mit dem European Green Deal haben wir große 
Aufgaben, die vor uns liegen. Ziel ist die Dekarbo-
nisierung, heißt, den CO2-Ausstoß zu minimie-
ren. Nahezu 40 % des CO2 wird durch Heizungen 
produziert. Das bedeutet, auf fossile Brennstoffe 
(Öl und Gas) komplett zu verzichten.

Durch die Ankündigung des GEG hat schon in 
2021 ein Boom bei der Wärmepumpe eingesetzt. 
Der Markt ist auf 300.000 Stück per anno ange-
wachsen. Im gleichen Zuge haben sich die Volu-
mina von Öl und Gas reduziert. 

Im Entwurf des GEG wurde daher auch eine klare 
Definition gefunden. Ab dem 1. Januar 2024 soll-
ten keine Öl- und Gasheizungen mehr installiert 
und durch Wärmepumpen ersetzt werden.

Die ganze Branche, Industrie und Handel, haben 
sich darauf eingestellt. Auch auf Druck des Bun-
deswirtschaftsministeriums wurden die Produk-
tionskapazitäten auf 500.000 Stück pro Jahr 
ausgebaut.

Doch dann kam alles ganz anders! In der Koali-
tion wurde heftigst über den Gesetzentwurf dis-
kutiert. Auch die Opposition hat an diesem Ent-
wurf kein gutes Haar gelassen. Gestützt von all 
den Lobbyisten für Heizung, Energie, Dämmung, 

etc. – denn jeder wollte von dem Kuchen das 
größte Stück haben.

Was ist das Ergebnis? Ein Gesetz, das alle 
berücksichtigt, aber keine Lösung, geschweige 
denn Empfehlung, gibt. Alles ist möglich! Das hat 
dazu beigetragen, dass der Wärmepumpen-Markt 
ausgebremst wurde und eine Renaissance von Öl 
und Gaskesseln erfolgte. 

Die Konsequenz daraus ist nicht nur, dass wir ein 
Jahr zum Dekarbonisieren verloren haben, son-
dern auch eine ganze Branche vor große Prob-
leme stellt:

Aufgrund der Lieferverzögerungen von Wärme-
pumpen, mussten diese ein Jahr im Voraus 
bestellt werden. Durch den deutlich geringeren 
Abfluss in den Markt türmen sich jetzt ca. 90.000 
bis 100.000 Wärmepumpen in den Lägern des 
Handels und des Handwerks. Dazu kommen noch 
die weiteren Produkte der Anlagen wie Speicher, 
Hydraulikmodule, etc. Zusätzlich musste der Han-
del auf den Boom bei Öl und Gasheizungen 
reagieren. Diese Märkte haben sich in diesem 
Jahr mehr als verdoppelt. Daraus entsteht eine 
erhebliche finanzielle Belastung!

Nicht zu vergessen, dass die Industrie ihre Kapa-
zitäten für Wärmepumpen verdoppelt hat! Für 
2024 gehen wir davon aus, dass der deutsche 
Markt ca. 300.000 Wärmepumpen benötigt. 
Davon liegt bereits ein Drittel auf den Lägern des 
Handels. Das bedeutet für die Industrie, dass sie 
nur 40 % ihrer Kapazitäten ausnutzen kann. Die 
Konsequenz ist Kurzarbeit und eine erhebliche 
finanzielle Belastung.

Alles in allem hat das ganze Paket nur zur Verun-
sicherung der Investoren und damit einer ganzen 
Branche geführt! Und hat uns unserem Ziel, der 
Dekarbonisierung, entfernt und nicht nähergebracht!

Nachhaltige Lösungen können nur erzielt werden, 
wenn vorher eine ganzheitliche Betrachtung 
erfolgt ist! Das ist hier leider nicht geschehen!

Alexander Bartz zeigte viel Interesse und Ver-
ständnis für die Erfahrungsberichte der Unter-
nehmer, wodurch ein konstruktiver Austausch 
möglich war.

Benedikt Mahr ist Geschäftsführer 
der Wilhelm Gienger KG Holding sowie 
Mitglied des LGAD-Vorstands

Politiker:Talk …

… mit Alexander Bartz
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Diese Fragen stellen sich viele, die mitten im 
beruflichen und gesellschaftlichem Leben ste-
hen. Das Thema betrifft Unternehmen, deren 
Führungskräfte und Mitarbeiter, aber auch mit-
telbar Familienangehörige. Ein zu hoher Workload 
kann Mitarbeitende sogar dazu veranlassen, das 
Unternehmen zu wechseln. 

Dies bestätigt mir auch meine Zusammenarbeit 
mit Betrieben unterschiedlichster Branchen und 
Größen. Die Themen Stress, Burnout und in Folge 
innere oder tatsächliche Kündigung sind präsent 
wie nie zuvor. Denn erlebter Stress ist ein Alarm-
signal unseres Körpers auf eine vermutete Gefahr. 
Anhaltender Stress wirkt sich negativ auf die 
Gesundheit aus, z. B. durch Kopfschmerzen, Ver-
spannungen und Schlafstörungen.

Wichtig ist dabei, zu verstehen, wo das Stress-
gefühl herkommt, welche Situationen stress-
auslösend sind und wie man damit umgehen 
kann. Mit Stressmanagement werden Methoden 
und Strategien erarbeitet, um Stress zu vermei-
den, zu reduzieren und zu bewältigen. Jeder 
geht unterschiedlich damit um, egal ob man 

Von unserem Servicepartner erklärt

Stressmanagement ist nicht mehr wegzudenken

Sport, Meditation oder andere Freizeitaktivitäten 
nachgeht oder sich im schlimmsten Fall zu gar 
nichts mehr aufraffen kann.

Wichtig ist es, sein eigenes Ventil für den Stress-
abbau zu finden. Oft höre ich den Satz: „Ja ich 
weiß, es ist wichtig, aber ich habe doch gar 
keine Zeit dafür.“ Genau hier liegt das Problem: 
Stress entsteht, wir nehmen uns keine Zeit, ver-
drängen das Problem, haben keine Lust, uns 
damit überhaupt zu beschäftigen und somit rut-
schen wir in ein immer höheres Stress-Level.

Diesen fatalen Kreislauf zu erkennen, ist der erste 
Schritt für ein erfolgreiches Stressmanagement. 
Nach meiner Erfahrung wird dies oft zur Seite 
geschoben. Was kann ich mit meiner knappen 
Zeit tun, um Stressmanagement richtig zu be -
handeln? Wo kann ich anpacken, um mich mit 
kleinen Schritten auf den Weg zu machen, etwas 
zu verändern. Meine Ausbildung zum Stress-
management & Burnout-Coach hat mich zum 
einen persönlich ein großes Stück weitergebracht 
und zum anderen Methoden entwickeln lassen, die 
ich in Seminaren an meine Kunden weitergebe.

Egal ob im Arbeitsalltag, familiärer Stress oder andere Probleme, stressige Situationen betref-
fen uns alle und wir können sie nur bedingt umgehen. Wir können jedoch lernen, wie man mit 
solchen Situationen besser umgeht. Wie baue ich Stress ab, wo habe ich noch Kapazitäten, wie 
finde ich Ausgleich und wie gelange ich zu mehr Work-Life-Balance oder aus Unternehmer-
sicht, wie behandelt man das Problem im konkreten Fall im Betrieb?

Haben Sie Interesse an einem offenen
Seminar zum Thema „Stressmanagement 
und Persönlichkeitsentwicklung“?

Dann nehmen Sie mit LGAD-Servicepartnerin 
Katharina Scherhaufer Kontakt auf
E-Mail: hallo@katharinascherhaufer.de
Telefon: 0152/516 493 93

Das nächste Seminar findet in Aschheim
bei München statt. 1,5 Tage um sich Zeit für 
wichtige Themen des Alltags zu nehmen:
6./7. März 2024.

Akademie Handel

Mitarbeitende durch gezielte Qualifizierungskonzepte 
finden und binden

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels können 
sich Unternehmen am Arbeitsmarkt interessant 
machen, indem sie Bewerber:innen und bestehen-
den Mitarbeiter:innen ein unternehmensinternes 
Qualifizierungskonzept vorstellen und so mögliche 
Karrierewege im Unternehmen aufzeigen. Zusätz-
lich profitieren Unternehmen dabei vom systema-
tischen internen Talent-Management mit klaren 
Leitlinien für die interne Personalentwicklung. Die 
Bewerber:innen erhalten von Beginn an Transpa-
renz bezüglich der internen Karrierewege und Mit-
arbeitende bleiben motiviert durch die Möglichkei-
ten der beruflichen Weiterentwicklung. Außerdem 
erleichtert ein Qualifizierungskonzept die Integra-
tion von Quereinsteiger:innen im Unternehmen. 

Seit Jahrzehnten entwickelt die Akademie Handel 
für Mitgliedsunternehmen des LGAD gezielte Quali-

fizierungskonzepte mit passenden Weiterbildungs-
angeboten für jede Karrierestufe. So können z. B. 
Azubis während der Ausbildung mit den Semina-
ren für Auszubildende erfolgreich auf die kauf-
männischen Abschlussprüfungen vorbereitet 
werden. Dabei erlernen sie fachliche, soziale und 
kommunikative Kompetenzen, die sie sowohl 
beruflich als auch persönlich voranbringen. Für die 
Übernahme von Fach- und Führungsaufgaben im 

mittleren und oberen Management bietet die Aka-
demie Handel eine Reihe von Weiterbildungen an, 
die auf dem Arbeitsmarkt hoch angesehen und 
gefragt sind, z. B. Geprüfte/-r Handelsfachwirt/-in 
oder Geprüfte/-r Betriebswirt/-in. Aber auch Per-
sonen ohne Berufsausbildung bzw. Quereinstei-
ger:innen können von passenden Weiterbildungen 
in den Bereichen Personal, Buchhaltung etc. pro-
fitieren. Alle Angebote können individuell zusam-
mengestellt und auf die jeweiligen Bedürfnisse 
der Unternehmen angepasst werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von
Annett Schwarze, Telefon 089-55145 38,
E-Mail: annett.schwarze@akademie-handel.de
oder unter www.akademie-handel.de
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Personalien

Die Rechtsabtei-
lung des LGAD ist 
um zwei neue Zu-
gänge gewachsen. 
Katharina Ils ist 
seit Mitte Oktober 
2023 als Juristin 
beim LGAD tätig.

Sie hat an der Universität Augsburg Rechtswis-
senschaften studiert. Während des Referendari-
ats hat sie eine Ausbildung zur Wirtschaftsmedia-
torin absolviert. Seit 2015 arbeitete Frau Ils als 
angestellte Rechtsanwältin im Allgäu und ist seit 
2019 berechtigt die Bezeichnung Fachanwältin 
für Arbeitsrecht zu führen. 

Verena Dugas 
unterstützt seit 
Dezember den 
LGAD als Rechts-
anwältin für Ar -
beits recht.
Nach dem Erwer-
ben Ihres Studi-
ums in Rechtswis-

senschaften an der Universität Regensburg im 
Jahr 2021 war sie als Syndikusrechtsanwältin bei 
der Bayerischen Landesapothekerkammer und 
als selbständige Referentin tätig. Wir wünschen 
beiden einen guten Start!

Herzlich willkommen!

Verstärkung für die 
LGAD-Rechtsabteilung 

Ehrenamt vor Ort

LGAD-Vorstandssitzung bei Zeppelin

Herzlichen Dank an Alexandra Mebus, Geschäfts-
führerin und Arbeitsdirektorin von Zeppelin sowie 
LGAD-Vizepräsidentin, und ihr gesamtes Team 
für die große Gastfreundschaft und die spannen-
den Einblicke in das Unternehmen Zeppelin! 

Nach einer Werksführung durften die Vorstands-
mitglieder auch das Markenzeichen von Zeppelin 

Herzlichen Glückwunsch!

Exportpreis 2023 geht an LGAD-Mitgliedsfirma
Leicher Engineering

Jedes Jahr verleiht das bayerische Wirtschafts-
ministerium den Bayerischen Exportpreis an 
kleine Unternehmen mit bis zu 100 Vollzeit-
beschäftigten. Das Ministerium zeichnet damit 
Unternehmen aus, die erfolgreich neue Märkte 
erschlossen und dabei besondere unternehme-
rische Leistungen und Innovationsbereitschaft 
gezeigt haben. 

Am 22. November 2023 wurde der Exportpreis 
Bayern zum 16. Mal in der Handwerkskammer 
für München und Oberbayern verliehen. Ausge-

zeichnet wurden fünf international erfolgreiche 
Unternehmen in den Kategorien Industrie, Handel, 
Handwerk, Dienstleistung und Genussland.

Unsere Mitgliedsfirma Leicher Engineering GmbH 
wurde für ihre besondere Leistung im Import und 
Export in der Kategorie Handel gekürt! Herzlichen 
Glückwunsch!

Christoph Leicher, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Leicher Engineering GmbH sowie 
Präsident des LGAD, und Sebastian Binderberger, 

v. l. n. r. Tobias Gotthardt, Christoph Leicher 
und Sebastian Binderberger

Mitglied der Geschäftsführung, nahmen den Preis 
von Tobias Gotthardt, Wirtschaftsstaatsekretär 
Bayerns, entgegen.

in bereits winterlichen Bedingungen austesten – 
das Bagger fahren.
Im Anschluss eröffnete Christoph Leicher die 
Vorstandssitzung. Hauptthema der Sitzung war 
die äußerst schwierige Tarifrunde im Großhan-
del und Außenhandel dieses Jahres. Außerdem 
wurden Termine und Maßnahmen für das kom-
mende Jahr besprochen. 

Ende November kam der LGAD-Vorstand zur Herbstsitzung 2023 in den Räumen der
Zeppelin GmbH in Garching zusammen.
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Seit 01.06.2021 arbeitete der Kläger als Gebiets-
manager im Außendienst bei einer Winzergenos-
senschaft in Süddeutschland (Beklagte). Am 
12.01.2023 veranstaltete die Beklagte für die 
Mitarbeiter eine Weihnachtsfeier. Das Event star-
tete mit einem Glas Sekt im Betrieb der Beklag-
ten. Anschließend wurden die Mitarbeiter mit 
einem Bus zu einem externen Restaurant und 
nach dem offiziellen Ende gegen 23:00 Uhr 
zurück zur firmeneigenen Kellerei gefahren. 
Der Kläger und zwei weitere Kollegen setzten die 
Feier zunächst mit einer Flasche Wein in einem 
nahegelegenen Hotel fort. Nachdem sie weiter in 
Feierlaune waren, ging der Kläger mit einem Kol-
legen zurück zum Betrieb der Beklagten. Dort 
verschafften sie sich mit der Zutrittsberechti-
gungskarte des Kollegen Zugang zum Betriebs-
gelände. Zu zweit tranken sie im Aufenthaltsraum 
der Kellerei vier weitere Flaschen Wein, rauchten, 
warfen eine Mandarine gegen die Wand und hat-
ten Spaß.
Nachdem sich einer übergeben hatte, traten sie 
den Nachhauseweg an und ließen beim Verlassen 
des Geländes das Hoftor offenstehen. Eine Poli-
zeistreife stellte eine starke Alkoholisierung der 
beiden fest und fuhr sie, um eine Eigengefähr-
dung auszuschließen, nach Hause.
Nachdem die Beklagte am nächsten Tag die Hin-
terlassenschaften der After Party festgestellt 
hatte, hörte sie am 19.01.2023 den Betriebsrat 
an und kündigte den Kläger am 25.01.2023 frist-
los, hilfsweise ordentlich zum 30.04.2023.
Während der Kollege des Klägers sich bereits am 
16.01.2023 bei der Beklagten dafür entschuldigt 
hatte sich schlecht benommen zu haben, den 

Aus dem Themenbereich Recht

Eine arbeitsrechtliche Kurzgeschichte: Die verlängerte Weihnachtsfeier
(nach einer echten Pressemitteilung des LAG Düsseldorf – 3 Sa 284/23 vom 08.09.2023 und 12.09.2023)

Wein bezahlte und eine Kündigung akzeptierte, 
erkannte der Kläger in seinem Verhalten keine 
schwerwiegende Pflichtverletzung und erhob 
Kündigungsschutzklage.
Das Arbeitsgericht Wuppertal schloss sich in sei-
nem Urteil vom 24.03.2023, Aktenzeichen: 1 Ca 
180/23, dieser Sichtweise an und gab der Kündi-
gungsschutzklage des Klägers statt. Es vertrat die 
Ansicht, dass „die Kündigung auf einem steuer-
baren Verhalten beruhe und eine Abmahnung 
auch in Ansehung des betrieblichen Alkohol- und 
Rauchverbotes ausreichend sei. Dies gelte 
ebenso für das unberechtigte Betreten des Auf-
enthaltsraumes, dessen Verschmutzung und den 
Konsum des Weins. Es sei nicht auszuschließen, 
dass der Kollege diesen aus dem Lager geholt 
und der Kläger als „Ortsfremder“ sich keine 
Gedanken über die Bezahlung gemacht habe.“ 
(Pressemitteilung des LAG Düsseldorf vom 
08.09.2023). Gegen dieses Urteil ging die Arbeit-
geberin des Klägers in Berufung.
Das LAG Düsseldorf brachte in der mündlichen 
Verhandlung zum Ausdruck, dass es im Hinblick 
auf die Schwere der Pflichtverletzung eine 
Abmahnung im Hinblick auf die Schwere der 
Pflichtverletzung nicht für ausreichend erachte. 
„Es sei offensichtlich, dass man als Mitarbeiter 
nicht nach beendeter Weihnachtsfeier mit der 
Chipkarte des Kollegen gegen Mitternacht die 
Räume des Arbeitgebers betreten dürfe, um dort 
unbefugt vier Flaschen Wein zu konsumieren. 
Anhaltspunkte für eine dem Kläger erkennbare 
Duldung dieses Verhaltens seitens der Arbeit-
geberin seien nicht ersichtlich. Es stelle sich allen-
falls die Frage, ob das Verhalten bereits eine 

Änderung zu Kinderkrankentagen und Kinderkrankengeld zum 01.01.2024
Eltern eines erkrankten Kindes haben unter 
bestimmten Voraussetzungen gegenüber ihrer 
Krankenkasse einen Anspruch auf Kinderkranken-
geld (Kinderpflegekrankengeld). Bis zur Corona- 
Pandemie betrug der Anspruch nach § 45 SGB V 
für jedes Kind maximal 10 Arbeitstage, bei Allein-
erziehenden für jedes Kind maximal 20 Arbeitstage 
pro Jahr. Die Obergrenze betrug 25 Arbeitstagen 
pro Jahr, für Alleinerziehende 50 Arbeitstagen pro 
Jahr. Während der Corona-Pandemie stellte diese 
Regelung Eltern vor enorme Probleme und der 
Gesetzgeber reagierte mit einer Anpassung an die 
Ausnahmesituation, indem er den Anspruch auf 
Kinderkrankengeld auf 30 Arbeitstage pro Kind pro 
Jahr (Alleinerziehende 60 Arbeitstage pro Kind pro 
Jahr), maximal 65 Arbeitstage pro Jahr (Alleinerzie-
hende 130 Arbeitstage) anhob. Diese Regelung 

läuft zum 31.12.2023 aus. Der Bundestag hat sich 
im Rahmen des „Pflegestudiumstärkungsgeset-
zes“ entschieden, dass Eltern ab 01.01.2024 15 
Arbeitstage pro Kind pro Kalenderjahr (bei Allein-
erziehenden 30 Tage), höchstens jedoch 35 Arbeits-
tage pro Kalenderjahr (bei Alleinerziehenden 70 
Arbeitstage) zustehen. Eltern erhalten so zwar 
weniger Kinderkrankentage als während der Pan-
demie aber mehr Kinderkrankentage als vor der 
Pandemie.
Weitere Informationen zum Thema Kinderkran-
kentage und Kinderkrankengeld finden sie auf 
unserer Homepage in unserem neuen Merkblatt 
hierzu. Ergänzend stehen Ihnen für Rückfragen 
und individuelle Beratung auch jederzeit unsere 
Experten in den Geschäftsstellen in München und 
Nürnberg zur Verfügung.

fristlose Kündigung rechtfertige oder die Interes-
senabwägung zu einer ordentlichen Kündigung 
führe.“ (Pressemitteilung LAG Düsseldorf vom 
12.09.2023).
Aufgrund eines Vergleichsvorschlages des 
Gerichtes endete der Rechtsstreit mit einem Ver-
gleich. Die Parteien haben sich aus sozialen 
Gründen auf eine Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses auf der Grundlage der streitigen Kündi-
gung mit einer sozialen Auslauffrist bis zum 
28.02.2023 geeinigt.
Der vorliegende Fall zeigt erneut, wie unter-
schiedlich Gerichte die für eine außerordentlich 
fristlose Kündigung erforderliche „schwere 
Pflichtverletzung“ werten. Für eine optimale Vor-
bereitung und Durchführung Ihrer Weihnachts-
feier empfehlen wir Ihnen unser neues Merkblatt 
„Alle Jahre wieder oder doch Last Christmas – 
Arbeitsrechtliche Informationen zur Weihnachts-
feier.“.
Und sollte es trotz aller Vorkehrungen vor, wäh-
rend, auf oder nach Ihrer Weihnachtsfeier zu 
arbeits- oder sozialrechtlichen Zwischenfällen 
gekommen sein, stehen Ihnen für Rückfragen 
und individuelle Beratung unsere Experten in den 
Geschäftsstellen in München und Nürnberg 
jederzeit zur Verfügung.
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